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Tat als Ausgangspunkt 

ωVorfall 

ωGrenzüberschreitung 

ωÜbergriff 

ωUnklarheit  

ωUnsicherheit  







Strafanzeige 
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Definition Strafanzeige (Art. 301 StPO) 

 

Der Strafverfolgungsbehörde wird ein Vorfall 
gemeldet, der möglicherweise eine Straftat 
darstellt. 



Strafanzeige ς Wo? 

 

Strafverfolgungsbehörde  

ωPolizei 

ωStaatsanwaltschaft  

 

 

 

 



Strafanzeige ς Wie? 

 

ωschriftlich  
 

ωmündlich   

 

 



Strafanzeige ς Gegen wen? 

 

ωnamentlich bekannte Personen  
 

ωunbekannt   

 

 



Strafanzeige ς Durch wen? 

 

ωjedermann 

ωMinderjährige 

ωUrteilsunfähige  

ωanonym 

 

 



Anzeigepflicht - Anzeigerecht 

 

 

 



Anzeigepflicht (Art. 302 StPO) 

ÅStrafbehörden im Rahmen ihrer amtlichen 
Tätigkeit 

Å Polizei Staatsanwaltschaft 

Å Gericht 

ÅBehörden, Beamte, öffentliche Angestellte 
gemäss kantonalem Recht oder Bundesrecht 

 

 

 



Anzeigepflicht gemäss kant. Recht? 

ωPolizei ausserhalb amtlichen Tätigkeit: KEINE 
Pflicht  

ωBeamte, Angestellte, Behörden des Kantons 
und der Gemeinden (z.B. Lehrer, Mitarbeiter 
SD) haben Benachrichtigungspflicht 
gegenüber Vormundschaftsbehörden, nicht 
aber Strafanzeigepflicht (§ 88 Abs. 2 
kantonale Einfügungsgesetz zum 
Zivilgesetzbuch)  

 



Offizialdelikte / Strafantragsdelikte 

 

ÅOffizialdelikte sind Delikte, die von Amtes 
wegen verfolgt werden.  
 

ÅStrafantragsdelikte sind Delikte, deren 
Strafverfolgung einen Strafantrag 
voraussetzen. 

 

 

 



Strafantrag (Art. 30 StGB) 

 

Å Person, die durch Straftat verletzt worden ist, verlangt 
bei Strafverfolgungsbehörden, Bestrafung des Täters. 

Å Bei Handlungsunfähigen steht Antragsrecht 
gesetzlichem Vertreter zu.  

Å Bei Bevormundeten steht Antragsrecht auch 
Vormundschaftsbehörde zu. 

Å Ist verletzte Person unmündig oder entmündigt, aber 
urteilsfähig, kann sie selber Strafantrag stellen. 

 

 

 



Strafantrag 

 

Frist von 3 Monaten ab Tag, an dem der 
antragsberechtigten Person der Täter bekannt 
wird. 

 

 

 



Strafantragsdelikt 

Einfache Körperverletzung (StGB 123);   
Achtung: Der Täter wird von Amtes wegen 
verfolgt, wenn er die Tat 

ωan einem Wehrlosen oder  

ωan einer Person begeht, die unter seiner 
Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, 
namentlich an einem Kind 

 

 

 



Strafantragsdelikt 

Tätlichkeiten (StGB 126);   
Achtung: Der Täter wird von Amtes wegen 
verfolgt, wenn er die Tat 

ωwiederholt und  

ωan einer Person begeht, die unter seiner 
Obhut steht oder für die er zu sorgen hat, 
namentlich an einem Kind 

 

 

 



Weitere Strafantragsdelikte 

 

ωSexuelle Belästigung, StGB 198 

ωDrohung, StGB 180 (Offizialdelikt nur wenn 
Tat gegenüber Ehegatte, Lebenspartner 
erfolgt, nicht aber bei Taten gegenüber 
Kindern!) 

 

 

 

 



Strafanzeige ς Und dann? 

ÅWeichenstellung 
 

ÅEinleitung des Vorverfahrens;  
Feststellung, ob 
Å gegen eine beschuldigte Person ein Strafbefehl zu 

erlassen ist;  
Å gegen eine beschuldigte Person Anklage zu 

erheben ist;  
Å das Verfahren einzustellen ist.  

 

 
 





Strafanzeige ς Ja oder nein? 
 

????????????????              ???????????                  
 

????????? ???????? ??????       ????????      ?                       ????? 

 ???????????????        ???????????                    ???????????????????? 

???????   ???????????????? 

?????????????????????????  ? 
?????????????????? 

??????????????????????             ???????? 
 
 
 

 
 

 
 



Analyse  

ÅAusgangslage  
 

ÅZiele  
 

ÅRelation Ausgangslage - Zielerreichung 
 

 

 



Ziele  

Wessen Ziele sollen verfolgt werden  
 

ωKind  
 

ωBetroffene Eltern 
 

ωBetroffene Behörden / Ämter 
 

 

 





Mögliche Ziele / Optionen  

 
ωStrafrechtliche Verurteilung des Täters  

 
ωTäter soll sich zur Tat bekennen 

 
ωTäter soll sich vor Polizei / Justiz verantworten müssen 

 
ωTäter soll sich psychiatrisch behandeln lassen  

 
ωTäter soll Genugtuung und Schadenersatz bezahlen  

 
ωPotentielle weitere Opfer sollen geschützt werden  

 
 

 





Analyse Ausgangslage  

ωLiegt eine strafbare Handlung vor?  
 

ωLiegen verwertbare Aussagen des Kindes vor? 

 

ωIst die Tat schon verjährt? 
 

ωKann dem Kind ein Strafverfahren zugemutet 
werden?  
 

 

 



Verwertbarkeit der Aussagen des 
Kindes  
 
ωIst Kind aufgrund seines Alters und seiner 

geistigen Verfassung in der Lage, Aussagen 
zu machen? 
 
ωWurde das Kind in seinen Aussagen von 

Drittpersonen direkt oder indirekt 
beeinflusst? 

 
Ą Glaubhaftigkeitsbegutachtung   

 
 

 




